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Übersichtsvorblatt mit Angaben zum 
Verkehrswertgutachten Nr. 25063-AGS

Grundbuch Altenberge Blatt 5036

Zweck des Verkehrswertfeststellung im Zwangsversteigerungsverfahren
Gutachtens    Amtsgericht Steinfurt, Aktenzeichen 9 K 21/25

Objekt-

beschreibung

Verkehrswert EURO

www.gnewuch-janning.de

Lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses:

Gemarkung Altenberge, Flur 50, Flurstück 165, Gebäude-

und Freifläche, Westenfeld 72, Größe 60 m²;

Lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses:

Gemarkung Altenberge, Flur 50, Flurstück 166, Gebäude-

und Freifläche, Westenfeld 72, Größe 1.956 m²

Grundstücke (insg. 2.016 m²) im Außenbereich, bebaut mit:

▪ Einfamilienhaus (Gebäude besteht aus einem Fachwerk-

haus aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert, das 2005

kernsaniert wurde sowie aus einem Anbau aus dem Baujahr

2005; Fachwerkkonstruktion sowie massive Bauweise; 2-

geschossiges, unterkellertes Fachwerkgebäude mit ausge-

bautem Satteldach und eingeschossiger, nicht unterkellerter

Flachdachanbau, insg. ca. 181 m² Wohnfläche) 

▪ Remise (Gebäude mit 2 PKW-Stellplätzen und Abstell-

raum; Baujahr 2006; Fachwerk mit Ziegelsteinausmauerun-

gen; Satteldach)

480.000,00

Es handelt sich hier um die Internetversion des Gutachtens. Das Original-
gutachten kann nach telefonischer Rücksprache (Tel.: 02551/66- 177 / 178) auf
der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Steinfurt eingesehen werden.

Aufgrund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Doku-
mente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird für die authentische Wie-
dergabe des vorliegenden Gutachtens in elektronischer Form sowie als Aus-
druck, keine Haftung übernommen.

Das vorliegende Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Es ist ausschließlich
für den angegebenen Zweck (Zwangsversteigerung) durch das Gericht zu
verwenden, weil gegebenenfalls in der Wertableitung vefahrensbedingte Be-
sonderheiten der Zwangsversteigerung zu berücksichtigen sind.

Jede anderweitige vollständige oder auszugsweise Verwertung des Gutachten-
inhalts und seiner Anlagen (z.B. für die freihändige Veräußerung außerhalb der
Zwangsversteigerung, Verwendung durch Makler, sonstige Weitergabe oder
Veröffentlichung) bedarf einer Rückfrage und schriftlichen Genehmigung durch
den Gutachter.
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2. Vorbemerkungen

2.1 Wertermittlungs- Objektunterlagen/-informationen:
grundlagen

Amtliche Bauakten

Grundbuchauszug

Abzeichnung der Flurkarte

Auskunft über Zulässigkeit von Bauvorhaben

Auskunft über Baulasten 

  Auskunft über Erschließungsbeiträge 

 Auskunft über Altlasten

Auskunft über Wohnungsbindungen

Auskunft über Denkmalschutz

Aufzeichnungen/ Fotos der Ortsbesichtigung

Rechtsvorschriften, Normen:

Baugesetzbuch  - BauGB -

Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)

ImmoWertV-Anwendungshinweise (ImmoWertA)

Wohnflächenverordnung  - WoFlV -

Baunutzungsverordnung  - BauNVO -

DIN 277

Literatur:

Kleiber digital: 

Richtwertkarte/ Marktbericht des Gutachteraus-
schusses 

Verkehrswertermittlung von Grundstücken; Kom-
mentar und Handbuch zur Ermittlung von Markt-
werten (Verkehrswerten) und Beleihungswerten
sowie zur steuerlichen Bewertung unter Berück-
sichtigung der ImmoWertV
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Dieterich · Kleiber: 

Sprengnetter: 

Streich: 

2.2 Ortstermin
(Dauer/ Teilnehmer)

Der Ortstermin fand am 15.01.2026 in der Zeit
von 13.30 - 15.00 Uhr statt. Beim Ortstermin war
neben dem Sachverständigen der Eigentümer
anwesend. 

Grundstücksmarkt und Grundstückswert (GuG),
Zeitschrift für Immobilienwirtschaft, Bodenpolitik
und Wertermittlung

Grundstücksbewertung; Lehrbuch; Loseblatt-
Ausg.; Hrsg.: Hans-Otto Sprengnetter, Sinzig

Die Ermittlung von Grundstückswerten; 8. Auf-
lage; Verlag Deutsches Volksheimstättenwerk
GmbH

Praktische Immobilienbewertung; 2. Auflage;
Theodor Oppermann Verlag
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3. Grundstücksbeschreibung

3.1 Grundbuch

Grundbuch von Altenberge Blatt 5036

Bestandsverzeichnis

Abteilung I Eigentümer Aus Datenschutzgründen hier keine Angaben

Abteilung II
Lasten/Beschränkungen

Lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses:
Gemarkung Altenberge, Flur 50, Flurstück 165,
Gebäude- und Freifläche, Westenfeld 72, Größe
60 m²

Lfd. Nr. 2 (zu lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnis-
ses): Beschränkte persönliche Dienstbarkeit zu-
gunsten der Ruhrgas Aktiengesellschaft in Es-
sen, bestehend in einem Leitungsrecht (Gasfern-
leitung Rheine-Lünen Kz 21). Im übrigen unter
Bezugnahme auf die Bewilligung vom 11. August
1967 eingetragen am 17. August 1967 und mit
dem belasteten Grundstück hierher übertragen
am 25.05.2005.

Lfd. Nr. 2 des Bestandsverzeichnisses:
Gemarkung Altenberge, Flur 50, Flurstück 166,
Gebäude- und Freifläche, Westenfeld 72, Größe
1.956 m²

Lfd. Nr. 4 (zu lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnis-
ses): Grunddienstbarkeit (Wegerecht) für den
jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Gemar-
kung Altenberge Flur 50 Flurstück 96 (Altenberge
Blatt 3163). Eingetragen unter Bezugnahme auf
die Bewilligung vom 09. Januar 1996 (UR-Nr.
31/96 des Notars Spenneberg in Steinfurt) am 09.
April 1996 im gleichen Rang mit dem Recht Abt. II
Nr. 5 und mit dem belasteten Grundstück hierher
übertragen am 25.05.2005.

Lfd. Nr. 5 (zu lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnis-
ses): Grunddienstbarkeit (Wegerecht) für den je-
weiligen Eigentümer des Grundstücks Gemar-
kung Altenberge Flur 49 Flurstück 155 (Altenber-
ge Blatt 3163). Eingetragen unter Bezugnahme
auf die Bewilligung vom 09. Januar 1996 (UR-Nr.
31/96 des Notars Spenneberg in Steinfurt) am 09.
April 1996 im gleichen Rang mit dem Recht Abt. II
Nr. 4 und mit dem belasteten Grundstück hierher
übertragen am 25.05.2005.
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Hinweis

Abteilung III
Hypotheken etc.

3.2 Lage

Kreis Steinfurt

Ort und Einwohnerzahl Gemeinde Altenberge, ca. 10.000 Einwohner

Wohnlage

einfache Wohnlage

Entfernungen/ Verkehrslage ca. 1 km bis Bushaltestelle
ca. 2,5 km bis Auffahrt B 54
ca. 13 km bis Autobahnauffahrt A1
ca. 19 km bis Münster-Zentrum

Topografische Lage

Immissionen

Lfd. Nr. 6 (zu lfd. Nr. 1,2 des Bestandsverzeich-
nisses): Die Zwangsversteigerung ist angeordnet
(9 K 21/25). Eingetragen am 04.09.2025.

Zeitweise sind Schallbelastungen durch Straßen-
verkehr von der Landstraße L579 (Laerstraße)
und durch Windgeräusche von Windkraftanlagen
vorhanden.

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des

Grundbuchs verzeichnet sind, werden in diesem

Gutachten nicht berücksichtigt.

Lfd. Nr. 7 (zu lfd. Nr. 1,2 des Bestandsverzeich-
nisses): Die Zwangsverwaltung ist angeordnet (9
L 1/25). Eingetragen am 04.09.2025.

Die im Grundbuch der Abteilung II eingetragenen

Belastungen des Grundstücks sind nicht Gegen-

stand dieses Gutachtens, da für die Zwangsver-

steigerung in Bezug auf das Grundbuch ein las-

tenfreier Wert ermittelt wird.

Das Gelände im Bereich des Bewertungsgrund-
stücks weist ein weitgehend ebenes Niveau auf.

Das Objekt liegt im Außenbereich von Altenber-
ge, ca. 3,7 km Luftlinie nordwestlich vom Markt-
platz entfernt; das nähere Umfeld ist geprägt
durch einzelne Hofstellen und landwirtschaftlich
genutzte Flächen; eine Stromhochspannungs-
oberleitung befindet sich in ca. 0,2 km und Wind-
kraftanlagen in ab ca. 0,5 km Entfernung; die An-
bindung an Infrastruktureinrichtungen (Einkaufs-
möglichkeiten, Schulen, Ärzte, etc.) ist unter-
durchschnittlich;  
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Grundstücksausrichtung/
Zuschnitt

3.3 Erschließung, Baugrund, etc.

Straßenausbau/Straßenart

Parkmöglichkeiten

Erschließungsbeiträge

Anschlüsse Versorgungs-
und Abwasserleitungen 

Altlasten

3.4 Rechte und Belastungen

Baulasten

Anmerkung:

Stromversorgungs-, Telefon-, Trinkwasser-, Glas-
faserversorgungsleitungen; 
kein Kanalanschluss (stattdessen Kleinkläranlage
vorhanden)

Nach Angaben der Gemeinde Altenberge stehen
keine Erschließungsbeiträge nach dem Bauge-
setzbuch für den Straßenausbau und kein Ka-
nalanschlussbeitrag nach dem Kommunalabga-
bengesetz aus. 

Die Erschließung des Bewertungsgrundstücks
erfolgt über einen asphaltierten Privatweg (Stich-
weg der Straße "Westenfeld"), der über die
Grundstücke Gemarkung Altenberge, Flur 50,
Flurstücke 167, 171, 172, 83 und 82 verläuft
(siehe Punkt 7 und Anlage 2).

Es handelt sich bei dieser Baulasteintragung le-
diglich um einen Nachweis der bauordnungs-
rechtlich gesicherten Erschließung. Ein tatsäch-
liches Nutzungsrecht ist nicht damit verbunden
(siehe auch Punkt 7)

Es handelt sich im Gesamten um ein dreieckig
zugeschnittenes Grundstück, das sich nordwest-
lich seines Zufahrtswegs befindet.

KFZ-Stellplätze sind auf dem Grundstück vor-
handen.

Nach Angaben des Kreises Steinfurt sind keine
Eintragungen im 'Verzeichnis über schädliche Bo-
denveränderungen und Verdachtsflächen und
dem Kataster über Altlasten und altlastverdäch-
tige Flächen' vorhanden.

Nach Auskunft des Kreises Steinfurt ist zu Guns-
ten des Grundstücks Gemarkung Altenberge, Flur
50, Flurstück 166 eine Erschließungsbaulast
eingetragen (siehe Anl. 11). 
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Planungsrechtliche Fläche der Land- und Forstwirtschaft
Ausweisung

Wohnungsbindungen Nein

Denkmalschutz Das Fachwerkgebäude ist in die Denkmalliste der
Gemeinde Altenberge eingetragen (siehe Anlage
12). 

Das Gebäude wurde am 11.10.1999 unter Denk-
malschutz gestellt, weil es aus architekturge-
schichtlichen Gründen die Voraussetzung der
Denkmaleigenschaft erfüllt.

Beeinträchtigungen liegen insbesondere dann vor,
wenn das Vorhaben den Darstellungen des
Flächennutzungs- oder eines Landschaftsplanes
widerspricht, schädliche Umwelteinwirkungen
hervorruft, unwirtschaftliche Aufwendungen für
Erschließungsmaßnahmen verursacht, die Was-
serwirtschaft gefährdet, Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege oder des
Denkmalschutzes beeinträchtigt, das Orts- und
Landschaftsbild verunstaltet, die natürliche Ei-
genart der Landschaft oder ihre Aufgabe als Er-
holungsgebiet beeinträchtigt oder das Entstehen,
die Verfestigung oder Erweiterung einer Splitter-
siedlung befürchten lässt. Bei bestehenden bau-
lichen Anlagen, die als sonstige Vorhaben einzu-
stufen sind, sind lediglich Änderungen der bis-
herigen Nutzung ohne wesentliche Änderung
derbestehenden Anlagen möglich, sofern ihre Aus-
führung und Benutzung öffentliche Belange nicht
beeinträchtigt. 

Mit der Unterschutzstellung unterliegt das Bau-
denkmal den Vorschriften des Denkmalschutz-
gesetzes. Danach haben alle Eigentümer ein
Denkmal instand zuhalten, sachgemäß zu be-
handeln und vor Gefährdung zu schützen, soweit
ihnen das zumutbar ist.

Das Wertermittlungsobjekt liegt im Außenbereich
und ist daher nach den einschränkenden Bestim-
mungen des § 35 Baugesetzbuch (BauGB) zu
beurteilen. Danach ist ein Vorhaben in erster Linie
zulässig, wenn es einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb dient. 

Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelas-
sen werden, sofern ihre Ausführung oder Benutz-
ung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt.
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Sonstige Festlegungen Nicht bekannt

3.5 Derzeitige Nutzung Nutzung gem. Katasterbehörde:
Wohnbaufläche

-

- Remise, die vom Eigentümer selbst genutzt wird.

Hinweis

3.6 Wirtschaftliche Einheit

Außerdem sind die Beseitigung, die Veränderung
und die Nutzungsänderung an die Erlaubnis der
Unteren Denkmalbehörde gebunden. Dem Nach-
teil aus diesen Beschränkungen stehen, gewisse
Vergünstigungen, wie finanzielle Zuschüsse z.B.
vom Land NRW oder der Gemeinde bzw. steuer-
liche Erleichterungen gegenüber. Zudem ist es für
das einzelne Objekt von Vorteil, wenn durch der-
artige Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen die
Attraktivität des Objektes gewahrt bleibt.

Benachbarte Grundstücksflächen werden an-
scheinend als erweiterte Garten-/Hofflächen der
hier zu bewertenden Grundstücke genutzt. Die
vorliegende Wertermittlung bezieht sich nur auf
die Bewertungsgrundstücke ohne Werteinflüsse
aus der vorgenannten Mitnutzung. 

Das Grundstück dient keinem land- oder forstwirt-
schaftlichen oder sonstigem Gewerbebetrieb. 

Auf dem Bewertungsgrundstück befinden sich
folgende Gebäude:

Wohnhaus, das vom Eigentümer selbst genutzt
wird.

Im konkreten Fall wird die Unterschutzstellung
aufgrund der hier vorhandenen besonderen Nutz-
ungsattraktivität auf der einen Seite und dem er-
höhten Instandhaltungsaufwand auf der anderen
Seite insgesamt als wertneutral eingeschätzt.

Das Grundstück Gemarkung Altenberge, Flur 50,
Flurstück 165 ist ein schmaler Grundstücksstrei-
fen (ca. 1,5 m x 40 m), der in Zusammenhang mit
dem Grundstück Gemarkung Altenberge, Flur 50,
Flurstück 166 als Gartenfläche genutzt wird. Im 
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Hinblick auf die Lage, die Form und die mögliche
Nutzung bilden beide Bewertungsgrundstücke
zusammen eine wirtschaftliche Einheit.

Aufgrund der verfahrensbedingten Besonderhei-
ten bei Zwangsversteigerungen sind dennoch Ein-
zelwerte für jedes Bewertungsgrundstück zu er-
mitteln. 
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4. Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

4.1 Wohnhaus

Gebäudetyp

Anbau mit Erdgeschoss, nicht unterkellert

Baujahr Fachwerkhaus:
ca. ausgehendes 18. Jahrhundert

Kellergeschoss des Fachwerkhauses und Anbau:
2005

Modernisierungen/Umbauten 2005: Translozierung (Versetzen des Gebäudes
an einen anderen Ort) und Kernsanierung des
Fachwerkhauses

Fachwerkhaus mit Erdgeschoss, Obergeschoss
und ausgebautem Dachgeschoss, unterkellert;

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der
Ortsbesichtigung sowie die vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Die
Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die
Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die
offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen be-
schrieben. In Teilbereichen können Abweichungen vorliegen. Untergeordnete
Bau- und Ausstattungsteile sind ohne besondere Beschreibung in den Normal-
Herstellungskosten berücksichtigt.  
Es handelt sich nicht um ein Bausubstanzgutachten (dazu ist die Beauftragung
eines Bauschadens-Sachverständigen erforderlich). Die Funktionstüchtigkeit
einzelner Bauteile und Anlagen wurde nicht geprüft. Eine Funktionsprüfung der
technischen Einrichtungen (Heizung, Sanitär, Elektro, etc.) ist nicht vorgenom-
men worden; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. Aussagen
über Baumängel und Bauschäden können daher unvollständig sein.     
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei,
d.h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten werden die Auswirkun-
gen der ggf. vorhandenen Baumängel und Bauschäden auf den Verkehrswert
nur pauschal berücksichtigt. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische
Schädlinge soweit sie bei der Ortsbesichtigung nicht offensichtlich erkennbar
waren sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien und Untersuchun-
gen wie z.B. auf (Boden-) Altlasten, Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz
wurden im Rahmen dieser Wertermittlung nicht durchgeführt. Für die Bewertung
wird ohne Nachweis unterstellt, dass keine baubiologischen Belastungen vorlie-
gen.    
Die Genehmigungsfähigkeit der baulichen Anlagen und ihrer Nutzungen wurde
nicht geprüft.

Das Gebäude besteht aus einem Fachwerkhaus
und einen Anbau:
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Konstruktionsart Fachwerkhaus:
Fachwerkkonstruktion sowie massive Bauweise

Anbau:
Massiv/Stahlskelettkonstruktion

Fassaden Fachwerkhaus:

Anbau:
Ziegelmauerwerk

Innenwände Fachwerk/ Mauerwerk

Geschossdecken Holzbalkendecken

Geschosshöhen Fachwerkhaus:
KG: ca. 2,54 m;
EG: ca. 2,45 m;
OG: ca. 1,945 m;
DG: ca. 2,50 m

Anbau:
EG: ca. 2,68 m

Treppen KG - EG: Betontreppe mit Sandsteinplatten;
EG - DG: Massivholztreppen

Dach Fachwerkhaus: 
Satteldach mit Tondachziegeln

Anbau:
Flachdach mit Abklebung

Fenster

Gebäudeeingang Holztürelement mit Wärmeschutzverglasung

Zimmertüren Strukturierte Holztüren, Holzzargen

Bodenbeläge Sandsteinplatten, Dielenparkett, Fliesen

Wandoberflächen Anstrich, Fliesen, Ziegelmauerwerk

Deckenoberflächen Holzbalken, Holzschalung, Anstrich

Sanitäreinrichtung WC-Raum im EG: Waschbecken, WC; 

Holzfenster mit Wärmeschutzverglasung; elek-
trische Verschattung im Anbau; teils Holzklapp-
läden

Fachwerk mit Ziegelsteinausmauerungen, Holz-
schalung
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Bad im OG: Waschbecken, WC, Badewanne;
Bad im DG: Waschbecken, WC, Dusche

Elektroinstallation

Heizung/ Warmwasser-
bereitung

Besondere Bauteile Klimaanlage für Schlafräume,
Heizkörper im Kellergeschoss,
Wäscheabwurfschacht,

Energieausweis Nicht vorliegend

4.2 Remise

4.3 Außenanlagen 

4.4 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Bauzustand

Wohngebäude

Remise
Z.B. Feuchtigkeitsspuren im Gebäude 

Gebäude mit 2 PKW-Stellplätzen und Abstell-
raum; Baujahr 2006; Fachwerk mit Ziegelstein-
ausmauerungen; Satteldach mit Tonziegelein-
deckung; Bodenbelag mit Natursteinpflaster

Bodenbefestigungen mit Betonpflaster und Fein-
kies; Zaunanlagen; gärtnerische Anlagen; Klein-
kläranlage; Versorgungsanschlüsse

Hochwertige Ausstattung (z.B. Alarmanlage mit
Bewegungsmeldern, teils Boden-/Deckeneinbau-
leuchten)

verschiedene Einbaumöbel (z.B. Schränke, Re-
gale, Hochbett in einem Dachgeschossraum)

Es liegt in einigen Bereichen Instandhaltungsbe-
darf vor: 

Z.B. Fassade teils überarbeitungsbedürftig (Fu-
genschäden, etc.); Feuchtigkeitsschäden an ver-
schiedenen Stellen im Gebäude (Putzabplatzun-
gen, Ausblühungen, etc.); Holztreppen mit Ab-
laufspuren; Holzelemente teils verzogen (z.B.
Holztüren); etc.

Gaszentralheizungsanlage mit Warmwasserbe-
reitung; Fußbodenheizung im Erdgeschoss, an-
sonsten Flachheizkörper; Kamin 

(Bauschäden/ Reparatur-
stau/ Renovierungsstau/
etc.;
ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit)
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Außenanlagen

Sonstiges

4.5 Restnutzungsdauer Wohnhaus

Im Jahr 2005 wurde das Fachwerkhaus kernsa-
niert und durch einen Anbau erweitert. Unter Be-
rücksichtigung des von neuen Gebäuden abwei-
chenden Zustands eines kernsanierten, denkmal-
geschützten Fachwerkhauses wird eine Rest-
nutzungsdauer von ca. 75 % der üblichen Ge-
samtnutzungsdauer von 80 Jahren angesetzt. Im
Jahr 2005 betrug die Restnutzungsdauer demzu-
folge (80 Jahre - 25 % = 60 Jahre, fiktives Bau-
jahr 1985).

Ein unterirdischer Flüssiggastank befindet sich
auf der Grenze zwischen den Flurstücken 166
und 167.

Die Raumhöhen, Türhöhen und Treppenhöhen
betragen teilweise nur ca. 1,5 bis 2,0 Meter (ins-
besondere im Obergeschoss)!

Die Grundrissaufteilung und die Fensterbelichtung
sind infolge der Denkmalschutzschutzbeschränk-
ungen stellenweise unvorteilhaft (z.B. teils kleine
Räume, teils wenige bzw. kleine Fenster).

Die Restnutzungsdauer errechnet sich in der Re-
gel aus der Differenz von wirtschaftlicher Nutz-
ungsdauer und Gebäudealter. Bei dem hier zu be-
wertenden Gebäude kann jedoch aufgrund des
hohen Alters und der zwischenzeitlichen Bau-
maßnahmen die Restnutzungsdauer nicht unmit-
telbar aus dem Ursprungsbaujahr abgeleitet wer-
den. 

Bei kernsanierten Objekten kann die Restnutz-
ungsdauer bis zu 90 % der jeweiligen Gesamt-
nutzungsdauer betragen. Durch eine Kernsanie-
rung wird das Gebäude in einen Zustand versetzt,
der nahezu einem neuen Gebäude entspricht. Die
teilweise noch verbliebene alte Bausubstanz oder
der von neuen Gebäuden abweichende Zustand
z.B. der Außenwände, der Geschossdecken und
der Geschosshöhen ist durch einen Abschlag zu
berücksichtigen.

Bodenbeläge stellenweise überarbeitungsbedürf-
tig (z.B. Pflasterbeläge teils stark uneben); etc.
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Remise

4.6 Zubehör -

Dieser o.g. Ansatz kann unter dem Aspekt der
wirtschaftlichen Abhängigkeit auf die Remise
übertragen werden (Schicksalsgemeinschaft).

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer des Ge-
bäudes wird unter Berücksichtigung der Kons-
truktion, der Ausstattung und des Bauzustands
ermittelt mit 39 Jahren (wirtschaftliche Gesamt-
nutzungsdauer 80 Jahre, fiktives Gebäudealter 41
Jahre).
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5. Wertermittlungsverfahren

Das Vergleichswertverfahren ist anzuwenden, wenn eine ausreichende Anzahl
an geeigneten Vergleichswerten vorhanden ist.

Das Ertragswertverfahren wird herangezogen, bei Bewertungsobjekten die sich
im Wert vornehmlich nach Renditegesichtspunkten richten.

Das Sachwertverfahren kommt zur Anwendung bei Bewertungsobjekten, die üb-
licherweise zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt
sind. 

Nach welchem Verfahren der Verkehrswert zu ermitteln ist, richtet sich nach den
besonderen Umständen des einzelnen Falles. 

Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung
bezieht und der für die Ermittlung der allgemeinen Wertverhältnisse maßgeblich
ist. 

Der Qualitätsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung
maßgebliche Grundstückszustand bezieht. Er entspricht dem Wertermittlungs-
stichtag, es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand
des Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt maßgeblich ist. 

Gegenstand der Wertermittlung ist das Grundstück einschließlich seiner Be-
standteile, wie Gebäude, Außenanlagen und sonstige Anlagen. Bei der Wert-
ermittlung werden alle dem Sachverständigen bekannten und den Verkehrswert
des Grundstücks beeinflussenden tatsächlichen, rechtlichen und wirtschaft-
lichen Umstände berücksichtigt.

Für die Ermittlung des Verkehrswerts ist der Grundstückszustand am Wert-
ermittlungsstichtag maßgebend.

Der Verkehrswert ist gemäß § 194 BauGB nach dem Preis zu bestimmen, der im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder
persönliche Verhältnisse am Wertermittlungsstichtag nach dem Zustand des
Grundstücks einschließlich seiner Bestandteile zu erzielen wäre.

Nach der Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV 2021 - sind zur
Wertermittlung das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26), das Ertragswert-
verfahren (§§ 27 bis 34), das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39) oder mehrere
dieser Verfahren heranzuziehen. 

Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksich-
tigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten
und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur
Verfügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu begründen.
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6. Bodenwerte

6.1 Allgemeines

Bodenrichtwert Wohnbaufläche im Außenbereich Altenberge 160,00 €/m²

Bodenrichtwertdefinition
- Baufläche/ Baugebiet: Wohngrundstück im Außenbereich
- Grundstücksgröße: 1.000 m²
- Bauweise: Freistehend, 1 - 2 Vollgeschosse
- Erschließung: Ortsüblich, nach Art und Umfang

(erschließungsbeitragsfrei nach BauGB und KAG)

Bodenrichtwert Wohnen im Außenbereich Laer 110,00 €/m²

Angepasster Bodenrichtwert für Wohnbauflächen rd. 135,00 €/m²

Das Bewertungsobjekt liegt im Außenbereich der Gemeinde Altenberge. Die zu
bewertende Grundstücksfläche wird zu Wohnzwecken genutzt sowie als Gar-
tenfläche.

Das Bewertungsgrundstück liegt nur ca. 0,25 km vom Gebiet der Gemeinde Laer
entfernt. Der dortige Bodenrichtwert beträgt bei gleicher Bodenrichtwert-
definition nach den Unterlagen des Gutachterausschusses zum Stichtag 01.01.
2025 (siehe Anlage 14):   

Das Bewertungsgrundstück liegt im Einflussbereich von zwei Bodenrichtwerten.
Der Bodenrichtwert für Wohnen im Außenbereich von Altenberge beträgt 160,00
€/m² und der Bodenrichtwert für Wohnen im Außenbereich von Laer beträgt
110,00 €/m². Beide Bodenrichtwerte werden bei der folgenden Bodenwertermitt-
lung berücksichtigt. Unter Beachtung der Lage wird für die Bodenwertermittlung
der Mittelwert der beiden o.g. Bodenrichtwerte angesetzt: 
(160,00 €/m² + 110,00 €/m²) x 0,5 = 135 €/m². 

Die Bodenwertermittlung wird auf Grundlage der für die Lage der Bewertungs-
grundstücke veröffentlichten Bodenrichtwerte durchgeführt. Nachfolgend wer-
den die Bodenrichtwerte an die wertbeeinflussenden Zustandsmerkmale des
jeweiligen Bewertungsgrundstücks angepasst.

Der Bodenrichtwert für Wohnbauflächen für diesen Außenbereich beträgt nach
den Unterlagen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis
Steinfurt zum Stichtag 01.01.2025 (siehe Anlage 13):   

Gemäß Grundstücksmarktbericht 2025 ist das "Anwendungsmodell Bodenricht-
werte für Wohnen im Außenbereich" wie folgt definiert:

Für die bis zu 1.000 m² über das Normgrundstück des Bodenrichtwertes
hinausgehende Grundstücksfläche, die der Funktion Wohnen (durch Gebäude,
Nutzung, o.ä.) zugeordnet werden kann, wird 60 Prozent des Wertes vom
Bodenrichtwert für Wohnen im Außenbereich angesetzt.

Seite 17 von 49     



        Gutachten-Nr. 25063-AGS

GNEWUCH
+

JANNING

———————––

A R C H I T E K T E N

SACHVERSTÄNDIGE

6.2 Bodenwertermittlung 

Wohnbaufläche

ca. 1.000 m²       x 135,00 €/m²      = €

Wohnbaufläche

ca. 1.000 m²       x 135,00 €/m²       x = €

Wirtschafts- und Gartenfläche

ca. 16 m²       x 135,00 €/m²       x = €

ges. 2.016 m² 107,46 €/m²      €
(60 m² + 1.956 m² = 2.016 m²)

Bodenwert gesamt rd. €

Für die weitere hierüber hinausgehende Grundstücksfläche, die der Funktion
Wohnen zugeordnet werden kann (keine rein landwirtschaftliche Nutzung), wird
30 Prozent des Wertes vom Bodenrichtwert für Wohnen im Außenbereich an-
gesetzt. Dieser 30%-Wert liegt jedoch niemals unterhalb des jeweils gültigen
landwirtschaftlichen Bodenrichtwertes für Ackerland.

Darüber hinausgehende, jedoch von der Nutzung Wohnen abweichende Grund-
stücksflächen, sind sachverständig je nach ihrer Nutzung und Qualität zu be-
werten.

135.000

216.648

217.000

Weitere Zu-/ Abschläge entfallen, da alle weiteren wertbestimmenden Zustands-
merkmale bei der Anpassung der Bodenrichtwerte angemessen mitberücksich-
tigt werden. Auf der Grundlage der angepassten Bodenrichtwerte unter Berück-
sichtigung der Verhältnisse am Grundstücksmarkt wird der Bodenwert des Be-
wertungsgrundstücks zum vorgenannten Stichtag wie folgt ermittelt. 

60% 81.000

30% 648
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7. Nutzung des Privatwegs

m²      x 0,50 €/m²  x 1 / 5 = €

Abschlag Nutzung Privatweg rd. €4.000,00

Die Erschließung des Bewertungsgrundstücks Gemarkung Altenberge, Flur
50, Flurstück 166 erfolgt über einen asphaltierten Privatweg (Stichweg der
Straße "Westenfeld"), der über die Grundstücke Gemarkung Altenberge, Flur
50, Flurstücke 167, 171, 172, 83 und 82 verläuft (vgl. Punkt 3.3 "Straßenaus-
bau/ Straßenart"). Bei der betreffenden Wegefläche wird eine anteilige Inan-
spruchnahme von ca. 1/5 angenommen.

Im Rahmen der weiteren Wertermittlung wird davon ausgegangen, dass für
den Erhalt eines ordnungsgemäßen Zustandes des Weges nach den ge-
setzlichen Bestimmungen des BGB eine Kostenbeteiligung gefordert werden
kann, die sich ermittelt unter Berücksichtigung von Größe (ca. 920 m²) und
anteiliger Mitbenutzung (ca. 1/5) bei ewiger Kapitalisierung (Basis: Liegen-
schaftszinssatz für Einfamilienhausgrundstücke).

920 x   (1/2,2 %) 4.181,82
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8. Sachwert

Gebäude

Berechnungsbasis

· Brutto-Grundfläche 54,00 m² 383,53 m²

Baupreisindex

Bund Basis 2010 (Basis 2021 = 100) 70,90 70,90

am Stichtag 135,00 135,00

Normalherstellungskosten

· NHK im Basisjahr 2010 780,00 €/m² 910,00 €/m²

· NHK am Stichtag 1.485,19 €/m² 1.732,72 €/m²

Regionalfaktor 1,0 1,0

Gewöhnliche Herstellungskosten

· Normgebäude 80.200 € 664.547 €

· Sonderbauteile: siehe 4.1 0 € 25.000 €

Gebäudeherstellungskosten 80.200 € 689.547 €

Alterswertminderung linear linear

· (Fiktives) Alter 41 J. 41 J.

· Wirtschaftliche Nutzungsdauer 80 J. 80 J.

· Restnutzungsdauer 39 J. 39 J.

· Wertminderung -51,25 % -51,25 %

· Betrag -41.103 € -353.393 €

Zeitwert 

· Gebäude 39.098 € 336.154 €

· Bes. Bauteile 0 € 0 €

Gewöhnliche Gebäudekosten 39.098 € 336.154 €

Gebäudewerte insgesamt 375.252 €

Die Sachwertermittlung erfolgt auf der Grundlage gewöhnlicher Normalherstel-
lungskosten (NHK 2010) vergleichbarer Gebäude mit ähnlichen Bewertungs-
merkmalen (Bauweise, Nutzung, Lage, Größe, Ausstattung, etc.). Der Sachwert
besteht aus dem Wert der baulichen Anlagen (Gebäude, Außenanlagen, beson-
dere Einrichtungen) und dem Bodenwert. Die Normalherstellungskosten werden
auf die Wertverhältnisse des Jahres 2010 (Index=100) bezogen. Die Bauneben-
kosten sind in den angegebenen Kostenansätzen enthalten.

Remise Wohnhaus
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Gebäudewerte insgesamt 375.252 €

Zeitwert Außenanlagen

Anteilig in % des Gebäudewertes
€        x = 26.268 €

Wert der Gebäude und Außenanlagen 401.519 €

Bodenwert 217.000 €

Vorläufiger Sachwert 618.519 €

Objektspezifischer Sachwertfaktor

x 0,85

Marktangepasster vorläufiger Sachwert 525.742 €

Abschlag Nutzung Privatweg rd. -4.000 €

-40.000 €

481.742 €

Sachwert rd. 482.000 €

Der Sachwertfaktor hängt ab von der Höhe des vorläufi-
gen Sachwerts, der Gebäudeart, des (fiktiven) Baujahrs,
der Kreisgebietslage und des Stichtags. 
In Anlehnung an die diesbezüglichen Kaufpreisauswer-
tungen des Gutachterausschusses für Grundstückswer-
te im Kreis Steinfurt wird im vorliegenden Fall folgender
Sachwertfaktor angesetzt:

Es wird ein Wertabschlag angesetzt. Die hier angegebe-
nen Abschläge sind Schätzwerte, die nach äußerem Ein-
druck ohne weitergehende Untersuchungen veran-
schlagt wurden. Die Abschlagsermittlung erfolgt unter
Berücksichtigung der Alterswertminderung der baulichen
Anlagen ohne Wertverbesserungen. Der Wertabschlag
ist nicht gleichzusetzen mit den tatsächlich anfallenden
Kosten!

375.252 7%

Der vorläufige Sachwert ist zunächst nur ein Modellwert,
der erst mit Anwendung des Sachwertfaktors zum Sach-
wert führt (vgl. § 7 ImmoWertV). Statistische Auswertun-
gen haben folgende Abhängigkeiten ergeben:

Abschlag für besondere objektspezifische Grund-

stücksmerkmale (siehe Punkt 4.4)
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9. Verkehrswert

Der Sachwert wurde ermittelt mit rd.  €

EURO

Ochtrup, 30.01.2026

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Grundstück im Außenbe-
reich, das mit einem Wohnhaus und einer Remise bebaut ist.

Der Verkehrswert für das Bewertungsobjekt "Westenfeld 72, 48341 Altenberge"
wird entsprechend der Lage auf dem Grundstücksmarkt zum Wertermittlungs-
stichtag 15.01.2026 ermittelt mit

480.000,00

Ein Vergleichswertverfahren entfällt, da keine ausreichende Anzahl an geeignet-
en Vergleichswerten vorhanden ist. Bewertungsobjekte mit der hier vorliegen-
den Nutzbarkeit richten sich im Wert nicht nach Renditegesichtspunkten. Nach
den im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der
Fachliteratur ist der Verkehrswert derartiger Bewertungsobjekte mit Hilfe des
Sachwertverfahrens gemäß §§ 35 bis 39 ImmoWertV zu ermitteln, da diese
üblicherweise zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung be-
stimmt sind. 

482.000,00

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftrag-
geber und den angegebenen Zweck zu verwenden, da gegebenenfalls verfah-
rensbedingte Besonderheiten berücksichtigt sind. Eine Vervielfältigung oder Ver-
wertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Ich versichere, dass ich das Gutachten unabhängig, weisungsfrei, persönlich,
unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstattet habe.

Dipl.-Ing. Dieter Gnewuch
___________________________________________________________
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10. Einzelwerte

Einzelwert Flurstück 165 rd. €

Einzelwert Flurstück 166 rd. €

Gesamt €

476.000

480.000

Die in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Grundstücke Gemarkung
Altenberge, Flur 50, Flurstücke 165 und 166 wurden zunächst als ein Gesamt-
objekt bewertet. Zur Berücksichtigung der verfahrensbedingten Besonderheiten
bei Zwangsversteigerungen wird im Folgenden der Gesamtverkehrswert in Ein-
zelwerte aufgeteilt. 

Die Ermittlung der Einzelwerte erfolgt überschläglich nach den Anteilen am
Bodenwertwert.

4.000
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Anlage 1: Lageplan

Ohne Maßstab

Bewertungsobjekt

Westenfeld 72
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Anlage 2: Lageplan mit Zuwegung

Ohne Maßstab

Bewertungsobjekt

Westenfeld 72
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Anlage 3: Wohnhaus Grundriss Erdgeschoss 

Ohne Maßstab

Bewertungsobjekt

Westenfeld 72
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Anlage 4: Wohnhaus Grundriss Zwischengeschoss 

Ohne Maßstab

Bewertungsobjekt

Westenfeld 72
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Anlage 5: Wohnhaus Grundriss Dachgeschoss

Ohne Maßstab

Bewertungsobjekt

Westenfeld 72
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Anlage 6: Wohnhaus Grundriss Kellergeschoss 

Ohne Maßstab

Bewertungsobjekt

Westenfeld 72
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Anlage 7: Wohnhaus Schnitt

Ohne Maßstab

Bewertungsobjekt

Westenfeld 72
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Anlage 8: Remise Grundriss und Schnitt

Ohne Maßstab

Bewertungsobjekt

Westenfeld 72
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Anlage 9: Brutto-Grundfläche

Brutto-Grundfläche Bereich a/ b

(m²)

Wohnhaus

Altbau

KG 8,030 x 10,490 = 84,23

EG 8,030 x 10,490 = 84,23

OG 8,030 x 10,490 = 84,23

DG 8,030 x 10,490 = 84,23

Altbau m² ca. 336,94

Anbau

EG 5,290 x 8,100
2,000 x 1,870 = 46,59

Anbau m² ca. 46,59

Brutto-Grundfläche Wohnhaus gesamt m² ca. 383,53

Remise

EG 9,000 x 6,000 = 54,00

Brutto-Grundfläche Remise gesamt m² ca. 54,00

Gemäß DIN 277

Ein Aufmaß des Gebäudes wurde nicht erstellt. Die technischen Berechnungen
sind auf Grundlage vorhandener Zeichnungen und Unterlagen, teilweise über-
schläglich, aber mit für den Wertermittlungszweck ausreichender Genauigkeit
ermittelt. Die Ergebnisse gelten deshalb nur für diese Wertermittlung.
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In Anlehnung an die Wohnflächenverordnung  - WoFlV -

Wohnhaus m²

Erdgeschoss

Diele 12,26

Wohnen/Essen 37,13

WC-Raum 2,57

Kaminzimmer 27,27

Küche 19,46

Abstellraum 5,10

Terrasse (zu 1/4) ca. 10,00

Erdgeschoss (m²) ca. 113,79

Obergeschoss

Galerie 11,27

Schlafen 6,80

Bad 3,94

Obergeschoss (m²) ca. 22,01

Anlage 10: Wohnfläche

Ein Aufmaß des Gebäudes wurde nicht erstellt. Die technischen Berechnungen
sind auf Grundlage vorhandener Zeichnungen und Unterlagen, teilweise über-
schläglich, aber mit für den Wertermittlungszweck ausreichender Genauigkeit
ermittelt. Die Ergebnisse gelten deshalb nur für diese Wertermittlung.

Für die teils von den dargestellten Bauzeichnungen abweichenden Grundriss-
aufteilungen und Raumbezeichnungen sind in den vorliegenden Bauakten keine
Unterlagen vorhanden. Da mit den geänderten Grundrissaufteilungen keine we-
sentliche Veränderung der Gesamtgrößen verbunden ist, werden die vorhande-
nen Unterlagen als Grundlage verwendet.
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Dachgeschoss

Flur 4,26

Schlafen 18,91

Kind 13,16

Bad 5,87

Heizungsraum 3,16

Dachgeschoss (m²) ca. 45,36

Wohnfläche gesamt m² ca. 181,16
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Anlage 11: Auskunft Baulasten
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Anlage 12: Auskunft Denkmalschutz
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Anlage 13: Bodenrichtwertkarte zum 01.01.25, Außenbereich Altenberge
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Anlage 14: Bodenrichtwertkarte zum 01.01.25, Außenbereich Laer
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